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Sexuelle Tötungsdelikte
Vergleich von Tätern im Straf- 
und im Maßregelvollzug

Originalien

Entgegen der zunehmenden öffent-

lichen Wahrnehmung sind sexuel-

le Tötungsdelikte ein relativ seltenes 

und in den letzten Jahrzehnten ten-

denziell rückläufiges Phänomen. Laut 

polizeilicher Kriminalstatistik wurden 

im Jahr 2004 26 sexuelle Tötungsde-

likte, aber 792 Morde und 17.430 Se-

xualdelikte unter Gewaltanwendung 

oder Ausnutzung eines Abhängig-

keitsverhältnisses begangen [11]. Se-

xuelle Tötungsdelikte (synonym wer-

den die Begriffe „Sexualmorde“ bzw. 

„Sexualmörder“ verwendet, unab-

hängig davon, ob es sich im juristi-

schen Sinn um Mord oder Totschlag 

handelt) sind allerdings kein eige-

ner Straftatbestand und werden ver-

mutlich oft nicht als solche erkannt. 

Schätzungsweise sind etwa 0,5–3% 

aller Tötungsdelikte sexuell motiviert 

[21].

Bei Sexualmördern werden häufig Para-
philien, Persönlichkeitsstörungen und 
Störungen durch psychotrope Substan-
zen, aber nur selten psychotische Stö-
rungen diagnostiziert [9, 13, 26]. Entschei-
dungen über die Schuldfähigkeit und die 
Art der Freiheitsentziehung lassen da-
her größeren Spielraum für Gutachter 
bzw. Gerichte. Die richterliche Entschei-
dung über die Art des Freiheitsentzuges 
(Strafvollzug oder Unterbringung in ei-
ner psychiatrischen Klinik) fußt im Falle 
verminderter oder aufgehobener Schuld-
fähigkeit und gegebenem Zusammenhang 
zwischen Anlasstat, Psyche des Täters und 
möglichen neuen rechtswidrigen Symp-
tomtaten auf der Beurteilung einer krimi-

nalprognostischen Wahrscheinlichkeits-
aussage (vgl. [41]). In Justizvollzug und 
Maßregelkliniken wird zeitweise an den 
objektiven Grundlagen für Unterbrin-
gungsentscheidungen gezweifelt. Darü-
ber hinaus werden mangelnde rechtliche 
Möglichkeiten beklagt, Täter aus der Haft 
zu einem späteren Zeitpunkt in die Maß-
regel zu überstellen und vice versa.

Bislang existieren keine empirischen 
Daten darüber, ob und wie sich im Straf-
vollzug inhaftierte von im psychiatrischen 
Maßregelvollzug untergebrachten Sexual-
mördern unterscheiden und wie die Le-
galbewährung nach Entlassung aus dem 
Straf- und Maßregelvollzug verläuft. 

In vergleichenden Untersuchungen 
über Einfach- und Mehrfachsexualmör-
der zeichneten sich Mehrfachtäter durch 
höhere Raten an Paraphilien (v. a. sexu-
ellem Sadismus, Fetischismus, Voyeu-
rismus) [9, 34] sowie narzisstischen und 
schizoiden Persönlichkeitsstörungen aus, 
aber niedrigere Alkoholismusraten [9]. 
In unserer Stichprobe zeigten Mehrfach-
sexualmörder im Vergleich zu Einfachtä-
tern häufiger sexuellen Sadismus, Voyeu-
rismus sowie sadistische, antisoziale und 
schizoide Persönlichkeitsstörungen, aber 
seltener depressive Störungen [20].

Untersuchungen über die Rückfäl-
ligkeit aus dem Maßregelvollzug ent-
lassener Straftäter bedienen sich unter-
schiedlicher Methodik, sind zumeist re-
gional begrenzt und differenzieren nicht 
immer nach Art des erneuten Deliktes 
(Übersicht bei [31]). In einer Studie von 
Nowara [31] lag die einschlägige Rückfäl-
ligkeit von aus dem Maßregelvollzug ent-
lassenen Sexualstraftätern mit 35% inner-

halb von 3 Jahren deutlich höher als die 
einschlägige Rückfälligkeit von Tätern se-
xueller Gewalt- und Missbrauchsdelikte 
aus dem Strafvollzug (19% bzw. 22% in-
nerhalb von 6 Jahren).

Neben der Rückfälligkeit ist auch die 
Beurteilung der Schuldfähigkeit Grund-
lage der Entscheidung über die Art einer 
Sanktion. Für die Beurteilung der Schuld-
fähigkeit ist relevant, ob die Tat im Zusam-
menhang mit einer spezifischen psych-
iatrischen Störung stand und wie ausge-
prägt diese war, ob es sich um eine „se-
xuelle Impulshandlung“ handelte oder ein 
progredienter Verlauf einer ggf. zugrun-
de liegenden Störung der Sexualpräferenz 
(ICD-10) bzw. Paraphilie (DSM-IV) vor-
lag [32]. Progredienz ist für die Beurtei-
lung der Schwere einer Paraphilie von be-
sonderer Bedeutung. Nach dem Konzept 
von Giese [15] und Schorsch [38] handelt 
es sich dabei um eine suchtartige Entwick-
lung der sexuellen Präferenz, gekennzeich-
net durch eine Zunahme der Frequenz bei 
Abnahme der Befriedigung und einen Zu-
sammenbruch der Kontrollmechanismen. 
Daneben können Sadismuskriterien für 
die Beurteilung der Schwere einer Para-
philie herangezogen werden [5], dazu ge-
hören sexueller Sadismus (DSM-IV), eine 
sadistische Persönlichkeitsstörung (DSM-
III-R) und auch die von Knight und Prent-
ky [24] beschriebenen indirekten, z. T. aus 
dem Tatgeschehen hervorgehenden Sadis-
muszeichen.

Ebenso ist das Vorliegen und die 
Schwere einer Persönlichkeitsstörung für 
die Beurteilung sowohl der Kontrollmög-
lichkeiten bei der Tat als auch der weiteren 
Prognose wichtig [32]. Weitere anamnes-
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tische Daten, persönlichkeitsgebunde-
ne Dispositionen und kriminologische 
Faktoren, die empirisch belegt sind oder 
von Experten als prognoserelevant einge-
schätzt wurden (z. B. frühere Delinquenz, 
psychosoziale Anpassung, Antisozialität, 
Alter, Krankheitseinsicht, Therapiemoti-
vation), haben Eingang in Prognoseins-
trumente gefunden [29, 28]. 

Untersuchungsziel

In der vorliegenden Untersuchung sollen 
folgende Hypothesen überprüft werden:
1.  Untergebrachte Täter (§§ 63, 64 StGB) 

zeichnen sich häufiger aus durch

1 (schwere) Paraphilien,
1  (schwere) Persönlichkeitsstörun-

gen,
1  Risikofaktoren bez. zukünftiger Se-

xualstraftaten (mehr Sexualdelikte 
in der Vorgeschichte, höhere Werte 
in Prognoseinstrumenten).

2.  Inhaftierte waren bei der Anlasstat 
häufiger mit Alkohol oder Drogen in-
toxikiert.

3.  Untergebrachte werden nach Entlas-
sung häufiger mit Sexual- oder Ge-
waltdelikten rückfällig. 

4.  Inhaftierte werden nach Entlassung 
häufiger mit sonstigen Delikten rück-
fällig.

Studiendesign und 
Untersuchungsmethoden

In einem ersten Schritt wurden 166 fo-
rensisch-psychiatrische Gutachten über 
Männer, die zwischen 1945 und 1991 ein 
sexuelles Tötungsdelikt begangen haben, 
von 3 Ratern ausgewertet. Eine genaue 
Beschreibung der Stichprobe wurde be-
reits an anderer Stelle ausführlich dar-
gestellt [8, 19, 20]. Die Gutachten wur-
den zwischen 1967 und 2000 in 4 deut-
schen forensischen Zentren (Hamburg, 
Essen, Gießen-Haina, Ulm) erstellt. Ein-
geschlossen wurden nur Gutachten über 
Täter, bei denen mindestens eins der Kri-

Tab. 1 Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen von Sexualstraftätern im Straf- und im Maßregelvollzug

 Inhaftierte (n=89) Untergebrachte 
(n=45)

χ2 (df=1) pa OR 95%-CI

 N [%] N [%]

Achse-I-Störung 84 94,4 40 88,9 – 0,303a 0,48 0,13–1,74

Substanzbezogene Störung 54 60,7 19 42,2 4,10 0,043 0,47 0,23–0,98

   Abhängigkeit/Missbrauch von Alkohol 51 57,3 18 40,0 3,58 0,058 0,50 0,24–1,03

   Abhängigkeit/Missbrauch von Drogen 10 11,2 5 11,1 0,00 0,983 0,99 0,32–3,08

Schizophrenie u.ä. 2 2,2 3 6,7 – 0,334a 3,11 0,50–19,31

Affektive Störungen 7 7,9 3 6,7 – 1,000a 0,84 0,21–3,40

Angst-/Zwangsstörung 4 4,5 3 6,7 – 0,687a 1,52 0,33–7,09

ADHS 2 2,2 7 15,6 – 0,007a 8,01 1,59–40,37

Alkoholintoxikationb 44 49,4 13 28,9 5,16 0,023 0,42 0,19–0,90

Drogenintoxikationb 1 1,1 1 2,2 – 1,00 2,00 0,12–32,74

Paraphilie 38 42,7 33 73,3 11,26 0,001 3,69 1,69–8,08

   Sexueller Sadismus 21 23,6 30 66,7 23,52 0,000 6,48 2,94–14,27

   Sexueller Masochismus 3 3,4 4 8,9 – 0,224a 2,80 9,60–13,08

   Pädophilie 10 11,2 5 11,1 0,00 0,983 0,99 9,32–3,08

   Fetischismus 2 2,2 2 4,4 – 0,602a 2,02 9,29–14,86

   Transvestitischer Fetischismus 4 4,5 5 11,1 – 0,163a 2,66 0,68–10,43

   Exhibitionismus 2 2,2 3 6,7 – 0,334a 3,11 0,50–19,31

   Voyeurismus 4 4,5 6 13,3 – 0,085a 3,27 0,87–12,25

   Paraphilie NNB 5 5,6 5 11,1 – 0,303a 2,10 0,58–7,67

Persönlichkeitsstörung 66 74,2 41 91,1 5,34 0,021 3,57 1,15–11,07

   Selbstunsichere 5 5,6 11 24,4 10,08 0,002 5,44 1,76–16,82

   Dependente 5 5,6 – – – 0,168 – –

   Zwanghafte 1 1,1 1 2,2 – 1,00 2,00 0,12–32,74

   Negativistische 4 4,5 1 2,2 – 0,663 0,48 0,05–4,45

   Depressive 1 1,1 – – – 1,00 – –

   Paranoide 3 3,4 2 4,4 – 1,00 1,33 0,22–8,28

   Schizotypische 1 1,1 1 2,2 – 1,00 2,00 0,12–32,74

   Schizoide 10 11,2 8 17,8 1,10 0,294 1,71 0,62–4,68

   Histrionische – – – – – – – –

   Narzisstische 13 14,6 3 6,7 1,79 0,181 0,42 0,11–1,55

   Borderline 18 20,2 9 20,0 0,00 9,76 0,99 0,40–2,41

   Antisoziale 22 24,7 18 40,0 3,33 0,068 2,03 0,94–4,37

   Sadistischec 11 12,4 12 26,7 4,30 0,038 2,58 1,03–6,43
aFishers exakter Test, wenn ≥1 Zelle eine erwartete Häufigkeit <5 beinhaltet und χ2 nicht angewendet wurde, bTatzeitdiagnose nach DSM-IV, cgemäß DSM-III-R.
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terien für ein sexuelles Tötungsdelikt 
nach Ressler et al. [35] erfüllt war (sexu-
elles Element im Rahmen des Tötungsde-
liktes erkennbar, z. B. Entblößung der Ge-
schlechtsmerkmale des Opfers). Etwa 2/3 
der Gutachten waren zur Schuldfähigkeit, 
ca. 1/3 zur Prognose (vor Entlassung bzw. 
Haftlockerung) erstellt worden. In einem 
zweiten Schritt wurden aus dem Bundes-
zentralregister (BZR) nach einem durch-
schnittlichen Beobachtungszeitraum von 
24 Jahren Daten über Verurteilung, Haft- 
und Unterbringungsverlauf sowie erneu-
te abgeurteilte Straftaten erhoben. BZR-
Auszüge lagen für 134 Täter der ursprüng-
lichen Stichprobe vor [19].1

Nach Verurteilung wegen des sexu-
ellen Tötungsdeliktes wurde ein Drittel 
dieser Täter (33,5%, n=45) im Maßregel-
vollzug untergebracht, vorwiegend nach 
§ 63 StGB (32,8%, n=44), nur eine Per-
son nach § 64 StGB (0,7%; Gruppe UN-
TERGEBRACHTE). Zwei Drittel wurden 
im Strafvollzug inhaftiert (66,4%, n=89, 
Gruppe INHAFTIERTE), davon 30,2% le-
benslang und 66,3% zeitlich befristet (3,4% 
Frist unbekannt). Bei 5 Personen aus die-
ser Gruppe (3,7% der Gesamtstichprobe) 
wurde zusätzlich zur Haftstrafe eine Si-
cherungsverwahrung (§ 66) angeordnet. 

Psychiatrische Störungen (Lebenszeit-
prävalenzen) wurden entsprechend des 
Diagnostischen und Statistischen Manu-
als Psychischer Störungen (DSM-IV, [1]) 
diagnostiziert, (zur Interraterreliabilität 
siehe [20]). Zudem wurden Alkohol- und 
Drogenintoxikationen zum Tatzeitpunkt 
erhoben. Psychiatrische Diagnosen für 
Störungen mit Beginn in Kindheit und 
Jugend wurden nicht gestellt, da deren 
Symptome nicht zuverlässig erfasst wer-
den konnten. Aufgrund der forensischen 
Bedeutung einer Aufmerksamkeitsdefi-
zit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS, vgl. 
[22]) wurden entsprechende Syndrom-
schilderungen (Hyperaktivität, Konzent-

1 Fehlende Daten können unterschiedliche 
Ursachen haben: Bundeszentralregisterauszü-
ge werden ein Jahr nach dem Versterben oder 
dem Erreichen des 90. Lebensjahrs gelöscht 
oder nach einem definierten Zeitraum, wenn 
der Täter zu einer zeitlich befristeten Strafe ver-
urteilt wurde (nach 15 Jahren bei einer Strafe 
über 1 Jahr, nach 20 Jahren bei einer Strafe für 
Hands-on-Sexualdelikte) und keine neue Verur-
teilung hinzugekommen ist.
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Sexuelle Tötungsdelikte. Vergleich von Tätern 
im Straf- und im Maßregelvollzug

Zusammenfassung

Es gab bislang keine Untersuchungen darü-
ber, wie sich im Strafvollzug inhaftierte und 
im psychiatrischen Maßregelvollzug unter-
gebrachte Täter sexueller Tötungsdelikte 
(sog. Sexualmörder) unterscheiden. Anhand 
psychiatrischer Gutachten sowie Auszügen 
aus dem Bundeszentralregister wurden in ei-
ner psychiatrischen Klinik untergebrachte 
(n=45) und im Strafvollzug inhaftierte (n=89) 
Sexualmörder bez. diagnostischer, kriminolo-
gischer und prognostischer Merkmale sowie 
der Legalbewährung miteinander verglichen. 
Im Maßregelvollzug Untergebrachte waren 

durch eine höhere psychiatrische Morbidi-
tät und ein leicht erhöhtes Risiko hinsichtlich 
zukünftiger sexueller wie nichtsexueller Ge-
waltdelinquenz gekennzeichnet. Sie wurden 
seltener entlassen als inhaftierte Täter, aber 
nicht häufiger mit Sexual- oder anderen Ge-
waltdelikten rückfällig.

Schlüsselwörter

Sexualstraftäter · Sexualmörder · Kriminal-
prognose · Forensische Psychiatrie · Maßre-
gelvollzug

Comparison of sexual murderers in forensic 
psychiatric hospitals and in prison.  

Summary

Empirical data are lacking that answer the 
question of how sexual murderers detained 
in forensic mental hospitals can be differenti-
ated from those sentenced to prison. Psychi-
atric court reports and national criminal re-
cords on sexual murderers detained in a fo-
rensic mental hospital (n=45) were compared 
with those of prisoners (n=89) regarding di-
agnostic, criminologic, and prognostic char-
acteristics and criminal recidivism rates after 
detention. Sexual murderers detained in fo-
rensic mental hospitals were characterized 

by higher psychiatric morbidity and slight-
ly higher risk of future sexual and nonsexu-
al violence. They were released from incarcer-
ation less often than the prison inmates but 
did not show higher sexual or nonsexual vi-
olence recidivism rates than those from the 
prison group.

Keywords

Forensic mental hospitals · Forensic psychia-
try · Risk assessment · Sexual murderer · Se-
xual offender
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rationsstörungen) aus den Gutachten er-
hoben. Als Hinweis auf eine hirnorga-
nische Auffälligkeit wurde gewertet, wenn 
neurologische oder genetische Auffällig-
keiten bzw. eindeutig pathologische Be-
funde in der zerebralen Bildgebung oder 
im EEG dokumentiert waren [8].

Zur Diagnose von Achse-II-Störungen 
wurden die Kriterien aller Persönlich-
keitsstörungen gemäß des strukturierten 
klinischen Interviews (SKID-II, [14]) und 
zusätzlich die DSM-III-R-Kriterien für ei-
ne sadistische Persönlichkeitsstörung [2] 
beurteilt. Indirekte Sadismuszeichen wur-
den nach den Kriterien von Knight und 
Prentky [24, 25] eingeschätzt. 

Eine so genannte „psychopathy“ im 
Sinne vorwiegend antisozialer Persön-
lichkeitseigenschaften wurde mittels der 
Psychopathy-Checklist-Revised (PCL-R, 
[18]) erfasst. Das Risiko für zukünftige 
Gewaltdelinquenz wurde mit dem HCR-
20 [43] beurteilt (die 5 Variablen des Ins-
trumentes, die sich auf die Zukunft bezie-
hen, wurden aus der statistischen Analyse 
ausgeschlossen). Die Beurteilung des Ri-
sikos zukünftiger sexueller Gewaltdelin-
quenz erfolgte mit dem SVR-20 [7] und 
dem Static-99 [16]. Bei der Auswertung 
des SVR-20 wurde die in der Regel nicht 
beurteilbare Zukunftsvariable „Fehlen re-
alistischer Pläne“ ausgeschlossen. Zusätz-
lich wurde die zusammenfassende Beur-
teilung des Raters (Risiko: gering, mo-
derat, hoch) erfasst und die Einzelvari-
able „Zunahme der Deliktfrequenz oder 
-schwere“ als Hinweis auf eine progre-
diente Entwicklung gesondert ausgewer-
tet. Bezüglich der Vordelinquenz wurden 
nicht nur die polizeilich registrierten oder 
verurteilten, sondern alle Handlungen, 
die einen Straftatbestand erfüllt hätten, 
berücksichtigt.

Eintragungen in das BZR wegen eines 
Delikts nach der Anlasstat wurden drei 
Gruppen zugeordnet:
F  Sexualdelikte (Vergewaltigung, sexu-

elle Nötigung, sexueller Kindesmiss-
brauch, Tötungsdelikt in Verbindung 
mit einem Sexualdelikt),

F  nichtsexuelle Gewaltdelikte (Körper-
verletzung, Raub, Entführung, nicht-
sexuelle Tötungsdelikte) und

F  nichtgewalttätige Delikte (Eigentums-, 
Betäubungsmittel-, Verkehrsdelikte 
etc.). 

Statistische Verfahren

Gruppenvergleiche wurden für normal 
verteilte Daten mittels t-Test bei unab-
hängigen Stichproben, für nicht normal 
verteilten Daten mittels Mann-Whit-
ney-U-Test und für binäre Daten mittels  
χ2-Test und Odds Ratios (OR) durchge-
führt. Fishers exakter Test wurde bei bi-
nären Daten dann angewendet, wenn eine 
Zelle eine erwartete Häufigkeit <5 zeigte. 
Mittels Survival-Analyse nach Kaplan und 
Meier [23] wurde die geschätzte Wahr-
scheinlichkeit eines Rückfalls in Abhän-
gigkeit von der in Freiheit verbrachten 
Zeit („time at risk“) bestimmt. Das Signi-
fikanzniveau lag bei p<0,05. Statistische 
Analysen wurden mit SPSS 11.5 (SPSS Inc., 
Chicago 2003) durchgeführt.

Ergebnisse

Soziodemographische Merkmale

Im Vergleich zu Inhaftierten waren Unter-
gebrachte bei Begehung der Tat im Durch-
schnitt etwa 5 Jahre jünger (Ø=23,10±5,80 
vs. Ø=28,30±7,93; U=1226,00; p=0,000), 
häufiger ledig (95,6% vs. 60,7%; χ2=18,19; 
df=1; p=0,000) und kinderlos (93,3% vs. 

64,0%; χ2=13,29; df=1; p=0,000), befan-
den sich jedoch etwa gleich häufig in ei-
ner Partnerschaft (24,4% vs. 31,5%, nicht 
signifikant). Die Gruppen unterschieden 
sich nicht hinsichtlich Schul- und Berufs-
ausbildung, Beschäftigungssituation oder 
Intelligenz.

Psychiatrische Morbidität

Inhaftierte Täter wiesen häufiger eine 
substanzbezogene Störung auf, vor allem 
durch Alkohol. Zudem hatten sie die An-
lasstat häufiger unter Alkoholeinfluss be-
gangen. Bei Untergebrachten fanden sich 
häufiger Anzeichen eines ADHS und ei-
ner hirnorganischen Störung (44,4% vs. 
21,3%; χ2=7,73; df=1; OR: 2,95; 95%-Kon-
fidenzintervall, CI: 1,36–6,41; p=0,005), 
sexueller Sadismus und eine Persönlich-
keitsstörung wurden häufiger diagnosti-
ziert, darunter vor allem die selbstunsi-
chere und sadistische (. Tab. 1). Bei den 
Untergebrachten wurde zudem eine grö-
ßere Anzahl an Persönlichkeitsstörungen 
diagnostiziert (Ø=1,69±1,12) als bei den 
Inhaftierten (Ø=1,17±0,93; U=1511,00; 
p=0,013).

Schwere der Paraphilie

Untergebrachte mit Paraphilien (n=33) 
hatten insgesamt mehr Paraphilien und 
die Paraphilie(n) verlief(en) häufiger pro-
gredient als bei den inhaftierten Tätern 
mit Paraphilien (n=38; . Tab. 2). Un-
terschiede in den Sadismuskriterien von 
Knight und Prentky [24] waren hinsicht-
lich der A-Kriterien, von denen jedes ein-
zelne die Diagnose „Sadismus“ erlauben 
soll, stärker ausgeprägt als bei den B-Kri-
terien, von denen 2 Merkmale erfüllt sein 
müssen.

Kriminelle Vorbelastung

Die Untergebrachten hatten vor der An-
lasstat bereits mehr sexuelle Gewaltde-
likte begangen (. Tab. 3), obwohl sie 
durchschnittlich etwa 5 Jahre jünger wa-
ren. Das Alter der Untergebrachten kor-
relierte mit der Begehung sexueller Ge-
waltdelikte (Spearman-Korrelationskoef-
fizient, r=0,26; p=0,016), so dass Unter-
schiede bei Berücksichtigung des Alters 
noch größer ausfallen würden. Die Grup-

Tab. 2 Schwere der Paraphilie von Sexualstraftätern im Straf- und im Maßregelvollzug

 Inhaftierte (n=38) Untergebrachte (n=33) U-Test p

 Na MW (SD) Na MW (SD)

Anzahl der Paraphilien 38 1,34 (0,53) 33 1,82 (0,92) 449,0 0,020

Zunahme der Deliktfre-
quenz oder -schwere

38 1,34 (0,85) 33 1,97 (0,17) 377,5 0,000

Sadismus nach Knight u. Prentky

   Gesamtsscore 37 2,00 (1,53) 32 2,97 (1,18) 358,0 0,004

   Score Kriterium A 36 1,14 (1,15) 31 2,19 (1,05) 288,5 0,000

   Score Kriterium B 38 0,71 (0,69) 32 0,69 (0,69) 597,0 0,001
aAnzahl der Täter, bei denen das Merkmal beurteilt werden konnte.
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pen unterschieden sich nicht hinsichtlich 
der kriminellen Vorbelastung mit nicht-
sexuellen Gewaltdelikten oder sonstigen 
Delikten.

Prognoseinstrumente

Untergebrachte wiesen zum Zeitpunkt des 
Anlassdeliktes höhere Summenwerte im 
Static-99 und im HCR-20 auf (. Tab. 4). 
Trotz des Fehlens signifikanter Unter-
schiede im PCL-R- und SVR-20-Sum-
menwert schätzten die Untersucher das 
Risiko einschlägiger Rückfälligkeit der 
untergebrachten Täter mittels SVR-20 
signifikant höher ein als das der Inhaf-
tierten (. Tab. 4). Für die klinische An-
wendung des SVR-20 soll aber auch die 
abschließende Risikobeurteilung dezi-
diert nicht alleine anhand des Summens-
cores erfolgen [7].

Rückfälligkeit nach Entlassung

Achtundsechzig (76,4%) der Inhaftierten, 
aber nur 17 (37,8%) der Untergebrachten 
wurden im Beobachtungszeitraum von 
20 Jahren wieder in Freiheit entlassen 
(χ2=19,23; df=1; OR: 0,19; CI: 0,09–0,41; 
p=0,000). Zum Entlassungszeitpunkt 
hatten die Inhaftierten 12,1 Jahre, die Un-
tergebrachten 13,7 Jahre im Straf- bzw. 
Maßregelvollzug verbracht (nicht signi-
fikant). Bei ihrer Entlassung waren die 
Inhaftierten durchschnittlich 40,69 Jah-
re alt (±11,32), die Untergebrachten mit 
34,69 Jahren (±9,60) deutlich jünger (T-
Test, T=2,01; p=0,048).

Im Beobachtungszeitraum von 20 Jah-
ren wurden laut Kaplan-Meier-Überle-
benskurven 26% der Inhaftierten und 6% 
der Untergebrachten mit einem neuen Se-
xualdelikt rückfällig (. Abb. 1a; Breslow: 
nicht signifikant, Log Rank: nicht signi-

fikant). 20% der Inhaftierten und 12% 
der Untergebrachten wurden mit einem 
nichtsexuellen Gewaltdelikt rückfällig 
(. Abb. 1b; Breslow: nicht signifikant, 
Log Rank: nicht signifikant). Andere, 
nichtgewalttätige Delikte wurden von 56% 
der Inhaftierten und 52% der Unterge-
brachten begangen (. Abb. 1c; Breslow: 
nicht signifikant, Log Rank: nicht signi-
fikant). 

Subgruppenvergleich: aus dem 
Maßregelvollzug entlassene 
vs. nichtentlassene Täter

Um diese unerwartet niedrige Rückfällig-
keit bei den entlassenen Untergebrachten 
besser zu verstehen, wurden die entlas-
senen (n=17, 37,8%) mit den (im Beobach-
tungszeitraum) nichtentlassenen (n=28, 
62,2%) Untergebrachten verglichen. Es 
ergaben sich keine signifikanten Unter-
schiede hinsichtlich aller untersuchten 
psychischen Störungen zum Zeitpunkt 
des Anlassdeliktes, der Schwere der Para-
philien und der kriminellen Vorbelastung 
mit Sexualdelikten, nichtsexuellen Ge-
waltdelikten und nichtgewalttätigen De-
likten. Einzig im Summenscore des HCR-
20 (nichtentlassen:Ø=19,07±4,47; entlas-
sen: Ø=16,47±3,22; T=2,09; p=0,043) und 

der PCL-R (nichtentlassen: Ø=19,29±7,72; 
entlassen: Ø=14,71±4,67; T=2,48; p=0,017) 
wiesen die entlassenen Maßregelvollzugs-
patienten niedrigere Werte auf. Im SVR-
20-Summenscore zeigte sich lediglich 
ein Trend für höhere Werte unter den 
nichtentlassenen Tätern (nichtentlassen: 
Ø=26,68±6,69; entlassen: Ø=23,06±4,67; 
T=1,96; p=0,057), ohne dass die Gesamt-
risikobeurteilung unterschiedlich ausfiel 
(nicht signifikant). Keine Gruppenunter-
schiede ergaben sich im Static-99 (nicht 
signifikant). 

Diskussion

Beurteilungsmaßstäbe, die sich in der Be-
wertung der Schwere einer Paraphilie und 
in der Beurteilung der Schuldfähigkeit und 
Prognose bei Sexualdelikten etabliert ha-
ben [15, 32, 41], fanden offensichtlich auch 
in dieser Stichprobe Eingang in die gut-
achterlichen und gerichtlichen Entschei-
dungen. So zeigten Untergebrachte deut-
lich häufiger eine progrediente Verlaufs-
form der Paraphilie und Zeichen eines se-
xuellen Sadismus [24]. Da die Inhaftierten 
zum Tatzeitpunkt häufiger mit Alkohol in-
toxikiert waren, liegt die Vermutung nahe, 
dass bei dieser Gruppe nach Ansicht der 
Gutachter (oder der Gerichte) das sexuel-

Tab. 3 Kriminelle Vorbelastung (vor dem Anlassdelikt) von Sexualstraftätern im Straf- und im Maßregelvollzug

 Inhaftierte (n=89) Untergebrachte (n=45) χ2 (df=1) OR 95%-CI p

 N [%] N [%]

Irgendein Sexualdelikt 48 53,9 30 66,7 1,99 1,71 0,81–3,61 0,158

   Sexuelles Tötungsdelikt 11 12,4 11 24,4 3,18 2,29 0,91–5,80 0,075

   Sexuelle Nötigung/Vergewaltig 30 33,7 25 55,6 5,90 2,46 1,18–5,12 0,015

   Sexueller Kindesmissbrauch 28 31,5 9 20,0 1,96 0,55 0,23–1,28 0,161

   Hands-off-Delikt 9 10,1 7 15,6 0,84 1,64 0,57–4,73 0,359

Nichtsexuelles Gewaltdelikt 50 56,2 23 51,1 0,31 0,82 0,40–1,67 0,578

Nichtgewaltdelikt 70 78,7 37 82,2 0,24 1,26 0,50–3,14 0,627

Tab. 4 Prognoseinstrumente zur Beurteilung des Risikos einschlägiger Rückfälligkeit 
von Sexualstraftätern

 Inhaftierte 
(n=89)

Untergebrachte 
(n=45)

U-/T-Test p

 MW (SD) MW (SD)

PCL-R-Score 17,4 (8,9) 17,6 (7,0) T=−0,15 0,884

HCR-20-Score 16,3 (4,7) 18,1 (4,2) T=−2,16 0,033

SVR-20-Score 23,5 (6,2) 25,3 (6,2) T=−1,60 0,112

SVR-20-Risikobe-
urteilunga

2,5 (0,7) 2,8 (0,4) U=1530,0 0,009

Static-99-Score 5,2 (2,0) 6,2 (1,8) U=1396,0 0,004
a1=geringes, 2=mäßiges, 3=hohes Risiko für erneutes Sexualdelikt.
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le Tötungsdelikt in stärkerem Maße durch 
die Wirkung des Alkohols (etwa erhöhte 
Aggressionsbereitschaft und verminderte 
Impulskontrolle, vgl. [10, 28, 37]) begüns-
tigt wurde und Symptome einer anderen 
psychischen Störung eine geringere Rolle 
spielten. Unterschiede in den soziodemo-
graphischen Merkmalen beziehen sich vor 
allem darauf, dass untergebrachte Täter 
etwa 5 Jahre jünger waren als Inhaftierte. 
Dies könnte mit der erhöhten Prävalenz 
von Paraphilien in dieser Gruppe im Zu-
sammenhang stehen, die sich bei foren-
sischen Patienten häufig schon früh, vor 
oder während der Pubertät, manifestieren 
[30]. Diese Annahme findet dadurch Be-
stätigung, dass vorwiegend die diagnosti-
sche Einschätzung – vor allem bez. des se-
xuellen wie nichtsexuellen Sadismus und 
der Schwere der Persönlichkeitsstörungen 
(hier gemessen an der Anzahl der Persön-
lichkeitsstörungen) – und damit verbun-
dene Risikofaktoren die Entscheidungen 
über die Art der Freiheitsentziehung be-
stimmt haben, während dabei das Aus-
maß der Antisozialität (PCL-R) keine ent-
scheidende Rolle spielte.

Auffällig und unerwartet ist, dass die 
Untergebrachten im Falle einer Entlas-
sung nicht häufiger mit einer Sexual- oder 
anderen Gewaltstraftat auffällig wurden, 
tendenziell sogar eher seltener. Da es bis-
her keine Untersuchungen über im Maß-
regelvollzug untergebrachten Sexualmör-
dern gibt, beziehen wir uns hier auf den 
Vergleich mit Untersuchungsergebnissen 
von Nowara [31]. In dieser Untersuchung 
einer Gruppe gemischter Sexualstraftäter 
(Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und 
sexueller Missbrauch von Kindern, Exhi-

bitionismus), unter denen lediglich 2 we-
gen eines Tötungsdeliktes abgeurteilt wur-
den, war die Rückfälligkeit mit Sexualde-
likten nach Entlassung aus dem Maßre-
gelvollzug höher als nach Entlassung aus 
der Haft. Das Ergebnis unserer Studie ist 
umso bemerkenswerter, wenn man das 
geringere Alter der entlassenen Unterge-
brachten und eine damit erhöhte Gefahr 
für erneute Sexual- und Gewaltstraftaten 
berücksichtigt [3, 17, 19]. Die Behandlung 
im Maßregelvollzug könnte daher die Ge-
fährlichkeit dieser speziellen Tätergruppe 
reduziert haben.

Die Untergebrachten wurden aller-
dings deutlich seltener entlassen. Mögli-
cherweise spiegelt sich in ihrer relativ ge-
ringen Rückfälligkeit die Praxis der Straf-
vollstreckungskammern wider, die im 
Maßregelvollzug zeitlich unbefristet un-
tergebrachten Sexualmörder nur bei sehr 
hoher prognostischer Sicherheit zu ent-
lassen. Die Richtigkeit einer ungünsti-
gen Prognose ist naturgemäß nicht über-
prüfbar [39] und wahrscheinlich verblie-
ben Untergebrachte aufgrund der gesetz-
lichen Möglichkeiten bei vergleichbarer 
Gefährlichkeit länger in der freiheitsent-
ziehenden Maßnahme als im Strafvollzug 
Inhaftierte. Der Subgruppenvergleich zwi-
schen den Entlassenen und den bis zum 
Ende des Beobachtungszeitraumes weiter 
Untergebrachten aus dem Maßregelvoll-
zug bestätigt aber die nahe liegende Ver-
mutung nicht, dass lediglich die (zum Un-
terbringungszeitpunkt) psychisch weni-
ger schwer gestörten und kriminell weni-
ger vorbelasteten Täter wieder aus den fo-
rensischen Kliniken entlassen wurden: Es 
fanden sich keine entscheidenden Grup-

penunterschiede bez. der Häufigkeit und 
Schwere der Paraphilien und der krimi-
nellen Vorbelastung, die entlassenen Un-
tergebrachten zeigten lediglich ein gerin-
geres Ausmaß an Antisozialität (PCL-R) 
und ein geringeres Risiko für generelle 
Gewaltdelikte (HCR-20). 

Die unerwartet niedrige Rückfallsrate 
bei den entlassenen Maßregelvollzugspa-
tienten lässt sich nicht eindeutig auf eine 
– schon zum Zeitpunkt des Anlassdelikts 
bestehende – geringere Gefährlichkeit zu-
rückführen. Vielmehr deuten die Ergeb-
nisse darauf hin, dass sich besonders die 
Paraphilien einer Maßregelvollzugsbe-
handlung zugänglicher zeigen könnten 
als Antisozialität und Gewaltbereitschaft. 
Die Rückfallraten erlauben aber allenfalls 
indirekte Aussagen über die Wirksamkeit 
des Maßregel- bzw. Strafvollzugs, da uns 
keine Informationen über die Art der Be-
handlung in der Haft und im Maßregel-
vollzug zugänglich waren. Um diese of-
fenen Fragen zu klären, sind weitere Un-
tersuchungen (z. B. Auswertung der Straf-
vollstreckungs- und Krankenakten/per-
sönliche Nachuntersuchungen) notwen-
dig.

Die Ergebnisse der vorliegenden Un-
tersuchung unterliegen Einschränkungen: 
Sexualstraftäter können noch sehr lange 
nach ihrer Entlassung rückfällig werden 
[4, 6, 33] und möglicherweise reicht auch 
der hier erreichte relativ lange Katamne-
sezeitraum nicht aus, um ein vollständi-
ges Bild der Rückfallsgefahr zu liefern. Bei 
den hier genannten Rückfallraten handelt 
es sich ausschließlich um Wiederverur-
teilungen, das bei Sexual- und Gewalt-
straftaten hohe Dunkelfeld [12] konnte 
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Abb. 1 8 Rückfälle von Sexualstraftätern nach Entlassung aus dem Straf- und im Maßregelvollzug. a Rückfall mit Sexualdelikt. 
b Rückfall mit nichtsexuellem Gewaltdelikt. c Rückfall mit nichtgewalttätigem Delikt
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nicht erfasst werden. Die Gruppenunter-
schiede bez. der Rückfälligkeit – mit ten-
denziell weniger neuen Sexual- und Ge-
waltdelikten bei den aus dem Maßregel-
vollzug entlassenen Täter – wären mög-
licherweise bei einer größeren Stichpro-
be deutlicher geworden; allerdings dürf-
te die dafür notwendige Fallzahl für die-
se spezielle Tätergruppe kaum zu rekru-
tieren sein. 

Fazit für die Praxis

Die Ergebnisse zeigen, dass im Maßre-
gelvollzug untergebrachte Sexualmör-
der im Falle einer Entlassung nicht häu-
figer, tendenziell sogar eher seltener, 
mit einem Sexual- oder andern Gewalt-
delikt auffällig wurden als zuvor Inhaf-
tierte, obwohl sie psychisch schwerer ge-
stört und kriminell stärker vorbelastet 
waren. Psychiatrische Störungen – ins-
besondere die Paraphilien – waren aller-
dings sowohl bei Tätern im Straf- als auch 
im Maßregelvollzug häufig. Dies wirft die 
Frage auf, ob die bisherige undurchläs-
sige Trennung der beiden Vollzugssyste-
me aus psychiatrischer Sicht sinnvoll ist 
und ob eine stärkere Verzahnung, wie sie 
beispielsweise in der Schweiz oder Öster-
reich durch die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen ermöglicht wird, zu einer effi-
zienteren Nutzung der unterschiedlichen 
Ressourcen und bewährten Behand-
lungsmethoden beider Systeme beitra-
gen könnte [40, 36]. Zumindest erscheint 
eine suffiziente psychiatrische, ggf. auch 
medikamentöse Behandlung im Straf-
vollzug notwendig [42].
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